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Halle, den 2. Oktober.
Die „Voſſ. Z.“ bringt aus München den Wortlaut der jüngſten

Koalitionserklärung und aus Wien die zweifelhafte Nachricht, daß
Hannover nach einem Zerfallen des Zollvereins unter keiner Bedin-
gung in einen norddeutſchen Zollverein mit Preußen willigen werde.

Da die Koalition aus politiſchen Nebenzwecken auf ihren alten
Anſprüchen beſteht, ſo halten die „N. Pr. Z.“, die „N.-Z.“ c. die fer-
neren Entſchlüſſe Preußens für nicht mehr zweifelhaft. Die Stunde der
Entſcheidung naht: die Diplomaten reiſen (ſ. Berlin).

Wie das „CB.“ meldet, hätten die meiſten Miniſter ihren Beam
ten verboten der Kreuzzeitung ferner Mittheilungen zu machen. Dafür
rächt ſich der „Zuſchauer“ mit den Worten „Warum ſind wir auch ſo
widerſpenſtig Wir hätten uns ein Beiſpiel nehmen ſollen an den demo
kratiſchen Gelbſchnäbeln, die jetzt aus der Hand freſſen.“

Aus Schweden iſt die unerwartete Trauerbotſchaft eingetroffen,
daß der Erbprinz Guſtav am 24. v. M. mit Tode abgegan-
gen. Es verbleiben der königlichen Familie nun noch 3 Söhne und 1
Tochter.

Jn Belgien ſind die Kammern vertagt und eine neue Mi
niſterkriſis iſt eingetreten, da das Miniſterium, in Folge der Nicht-
wiedererwählung Verhaegen's, des alten liberalen Vorſitzenden, zum
Präſidenten der zweiten Kammer, ſeine Demiſſion gegeben hat.

Der Prinz präſident in Toulon. Jn Marſeille äußerte er
noch: „Das mittelländiſche Meer muß ein franzöſiſcher See werden.“

Die „N. Pr. Z.“ frägt: wie wird Europa das Kaiſerthum,
das in Frankreich an die Thür klopft, empfangen Mit einem ſchwäch-
lichen Proteſte? Oder mit einer widerwilligen, verklauſulirten Anerken-
nung Nimmermehr! „Je mehr Louis Napoleon in die Fußſtapfen
des Oheims tritt, um ſo ſtärker muß ihn die Acht treffen, welcher den
„Stifter ſeiner Dynaſtie“ aus Europa verbannte.“

Jm Kanton Bern beſchäftigt die längſt beabſichtigte „Reorganiſa-
tion der Hochſchule“ wieder lebhaft die Gemüther.

Aus Amerika verlautet, daß die Fiſchereifrage ſo gut wie
beigelegt ſei.

Der Staatsminiſter des Königl. Hauſes Graf zu Stolberg
Wernigerode den 28. v. M. zum Beſuch der Gewerbeausſtellung in
Düſſeldorf.
9 v Reichsgraf v. Maltzahn iſt wegen Meineides verurtheilt

Berlin).

Die 13. Verſammlung deutſcher Philologen, Schulmänner und
Orientaliſten iſt unter des Profeſſor Herrmann Vorſitz den 29. v. M.
Morgens in der Univerſitätsaula zu Göttingen eröffnet worden.

Landtag der Provinz Sachſen.
S Werſeburg, den 21. September 1852. Jn der geſtrigen und

heutigen Plenarſitzung der Provinzial Vertretung wurde über den Ent-
wurf einer Landgemeindeordnung für die Provinz Sachſen berathen.

Zunächſt ſprach man ſich auch in pleno dankbar und freudig dar
über aus, daß Königliche Staatsregierung die Gemeindeordnung vom
11. März 1850 ſuspendirt, und unter Berückſichtigung der auf dem
vorjährigen Provinzial- Landtage ausgeſprochenen Wünſche eine den
Bedürfniſſen des Landes entſprechendere Gemeindeordnung zu geben ſich
bewogen gefunden habe.

Nach Erledigung eines in dem Ausſchußgutachten hervorgehobenen
Bedenkens wurde der erſte Satz des S. 1. des Entwurfes, welcher lautet:

„Jedes Grundſtück muß entweder einem Gemeindebezirke oder einem
Gutsbezirke angehören, oder einen ſolchen bilden. Veränderungen be-
reits beſtehender oder nach Vorſchrift der 88. 53 55. feſtgeſtellter
Gemeinde oder Gutsbezirke können nur mit Genehmigung des Königs
unter Zuſtimmung der betheiligten Gemeinden, beziehungsweiſe Guts
beſitzer, und nach Anhörung der Kreisvertretung vorgenommen werden.“

von der Verſammlung einſtimmig angenommen.
Die Faſſung des 2. Satzes:

Veränderungen von Gemeinde oder Gutsbezirken, welche bei Ge
legenheit der Gemeinheitstheilungen vorkommen, unterliegen dieſen
Beſtimmungen nicht.“

rief mehrſeitige Erörterungen hervor.
Es wurde unter Anderm angeführt, daß durch aufgenommene Be

ſtimmung in ihrer weiten Faſſung den die Separation ausführenden
Behörden leicht ein zu weiter Spielraum für willkührliche Abänderung
beſtehender Gemeindebezirke eingeräumt werden möchte. Um dieſem zu
begegnen, ſei von dem Ausſchuſſe der Zuſatz:

„Es iſt jedoch die Genehmigung der Kreisvertretung erforderlich.“
vorgeſchlagen. Dieſer Zuſatz ſchien jedoch mehreren Mitgliedern theils
nicht genügend, theils überflüſſig, da es ſich immer nur um Grund
ſtücksvertauſchungen handeln werde, durch welche ein beſtehender Ge-
meindebezirk nicht alterirt werden könne. Der von mehreren Mitgliedern
unterſtützte Zuſatz:

„Veränderungen, die nur in Austauſchungen von Grundſtücken be-
ſtehen, unterliegen dieſen Beſtimmungen nicht, bedürfen aber der
Zuſtimmung der Kreisvertretung.“

fand zwar anderweit mehrfach Anklang; bei der hierauf erfolgten Ab
ſtimmung ward aber der im Entwurfe enthaltene Satz unter der Vor
ausſetzung, daß unter Veränderungen nur Ackervertauſchungen verſtan-
den werden könnten, und mit dem Bemerken, daß dieſer Vorbehalt
in der Denkſchrift aufzunehmen ſei, gegen 23 diſſentirende Stimmen,
welche dieſen beſchränkenden Zuſatz ausdrücklich aufgenommen zu ſehen
wünſchten unverändert angenommen.

Gegen F. 2., den Gemeindeverband betreffend, fand ſich nichts zu
erinnern.

Gegen die Beſtimmungen der Geſetzes Vorlage, welche von der
Mitbenutzung der öffentlichen Gemeindeanſtalten Seitens aller Gemein-
deeinwohner und deren Verpflichtung zur Theilnahme an den Gemeinde



laſten handeln, wurde von einer Seite das Bedenken erhoben, daß
es nicht entſprechend und billig erſcheinen könne, wenn blos Einwohner
im Sinne des Geſetzes zu den Gemeindelaſten heranzuziehen ſeien.
Dieſem Einwande wurde entgegnet, daß eine ſolche Deutung der vor-
liegenden Propoſition nicht gegeben werden könne, indem dieſelbe nur
die Beſtimmung enthalte, daß nur wirkliche Einwohner zur Benutzung
der öffentlichen Gemeindeanſtalten berechtigt ſeien. Nähmen außer den
wirklichen Einwohnern hie und da noch andere Perſonen, z. B. auf
Heimathſchein ſich aufhaltende Ausländer Theil, ſo würde es unzweifel-
haft ſein, daß ſolche auch zu den öffentlichen Gemeindelaſten heranzu-
ziehen wären. Die Regelung dieſes Verhältniſſes könne durch die vor
liegende Geſetzbeſtimmung keiner Gemeindebehörde verſchränkt werden,
und es könne überhaupt nicht Gegenſtand der Gemeindeordnung ſein,
die Verpflichtung zu den Gemeindeabgaben ſolcher Perſonen zu regeln,
die der Gemeinde ſelbſt nicht angehörten.

Gegen die vorgeſchlagene Befreiung der Geiſtlichen und Schulleh-
rer von den Gemeindelaſten erhoben ſich Bedenken.

Von einer Seite wurde dieſe Beſtimmung als im Widerſpruch
ſtehend mit derjenigen, welche der Landtag bei Berathung der Stadt-
gemeinde Ordnung angenommen hat, bezeichnet andrerſeits fand
man die vorgeſchlagene Entziehung des Stimmrechts der Geiſtlichen und
Schullehrer in Bezug auf die Verwaltung des Gemeindevermögens zu
eng gehalten und begehrte eine Abänderung in entſprechender Weiſe.
Auch erachtete man die Propoſition des Ausſchuſſes in ſofern für nicht
entſprechend, als nach derſelben alle Geiſtliche und Lehrer ohne Unter-
ſchied, ob ſie Privatvermögen in der Gemeinde beſitzen oder benutzen,
jenes Stimmrechtes verluſtig gehen ſollen.

Endlich aber noch verlangt eine Stimme die vollſtändige Betheili-
gung der Geiſtlichen und Schullehrer an den öffentlichen Gemeindean-
gelegenheiten, aber auch deren vollſtändige Heranziehung zu den Ge-
meindeabgaben.

Nach längerer Debatte für und wider dieſe Anträge entſchied ſich
die Verſammlung mit großer Majorität für die Abänderung der Worte
„des Gemeindevermögens“ in die Worte „der Gemeindeangelegenheiten“.
Die Verſammlung ging von der Anſicht aus, daß das Theilnahmerecht
an der Benutzung des Gemeinde Vermögens durch dieſe Beſchlüſſe
keine Abänderungen erleiden dürfte.

Die Verpflichtung der Gemeinde zu allen Leiſtungen, welche das
Gemeindebedürfniß erfordert, in welcher Beziehung Beſitzungen und
Güter, die ſelbſtſtändige Gutsbezirke bilden, den Gemeinden gleich zu
achten ſind, wurde anerkannt.

Der Antrag auf Abänderung der Beſtimmung, nach welcher jede
Gemeinde befugt ſein ſoll, ihre beſondere Verfaſſung in einem Gemeinde
ſtatute (Dorfordnung) zu verzeichnen, dahin, daß eine Verpflichtung
zur Aufnahme von Ortsſtatuten proponirt werden möge, fand viel-
ſeitigen Widerſpruch. Bei der Abimmung entſchied ſich die Verſamm-
lung für die unveränderte Annahme der proponirten Geſetzesbeſtimmung.

Die Geſetzesbeſtimmung, daß wenn ein Gut, deſſen Beſitz zu einer
Stimme auf dem Kreistage berechtigt Rittergut 2c.) oder ein Domai-
nengut, oder ein großes geſchloſſenes Waldgrundſtück, mit einer ſchon
beſtehenden Gemeinde verbunden wird, ſtets ein Ortsſtatut errichtet wer
den muß, wurde angenommen.

Die Theilnahmeberechtigung an öffentlichen Geſchäften der Gemeinde
betreffend wurde einſtimmig der vom Ausſchuſſe beantragte Zuſatz: daß
zur Theilnahmeberechtigung an den öffentlichen Angelegenheiten, worauf
als Erforderniß das Bekenntniß zu einer vom Staate anerkannten chriſt
lichen Kirche hingeſtellt werden möge, für weſentlich erachtet.

Die Beſtimmungen von den Bedingungen des Verluſtes der
Theilnahme an den Gemeindeangelegenheiten handelnd, wurden ohne
Widerſpruch angenommen.

Der Geſetzesvorlage gemäß werden die Gemeinden in ihren Ange-
legenheiten durch die Gemeindeverſammlung und den Gemeindevorſtand
vertreten werden.

Jn der Anordnung, welche das Theilnahmeverhältniß der Gemein-
demitglieder an den öffentlichen Geſchäften regelt, erkannte die Verſamm-
lung eine der wichtigſten Beſtimmungen des vorliegenden Geſetzentwurfes.

Der gedachte Geſetzentwurf normirt jenes Verhältniß nach drei ver
ſchiedenen Klaſſen, indem er folgende Faſſung erhalten Die Gemeinde-
Verſammlung wird in der Weiſe gebildet, daß die zur Theilnahme an
den öffentlichen Geſchäften der Gemeinde berechtigten Gemeinde Ange-
hörigen in drei Klaſſen getheilt werden.

Es gehören
zur erſten Klaſſe: die bäuerlichen Wirthe, d. h. diejenigen,

welche Landwirthſchaft betreiben, und zur Bearbeitung ihrer landwirth
ſchaftlichen Grundſtücke Zugvieh halten

zur zweiten Klaſſe: diejenigen, welche ohne bäuerliche Wirthe
zu ſein, ein Wohnhaus im Gemeindebezirke beſitzen

zur dritten Klaſſe: alle übrigen zur Theilnahme an den öffent-
lichen Geſchäften der Gemeinde Berechtigten.

Erreicht die Zahl der Mitglieder der dritten Klaſſe nicht die Hälfte
der Zahl der Mitglieder der zweiten, ſo werden dieſe beiden Klaſſen
zu einer vereinigt.

Abweichende Beſtimmungen über die Abgränzung der drei Klaſſen
können durch die Ortsſtatuten feſtgeſetzt werden.

Die Anſichten der Verſammlung über die Dispoſition der gedach-
ten Beſtimmungen gingen wie in der geſtrigen, ſo in der heutigen
Sitzung auseinander. Von der einen Seite wurde die Eintheilung der
Gemeindemitglieder Behufs der Theilnahme an den öffentlichen Ange

aus normirte Klaſſen für nicht entſprechend erachtet. Man begehrte
von dieſer Seite die Faſſung der bezüglichen Beſtimmung dahin, daß
dieſelbe Spielraum gewähre, durch welchen die Verletzung beſtehender und
hergebrachte Rechte gehörig zu vermeiden und etwa nöthig werdende
Verbeſſerungen herbeizuführen ſeien.

Zu dem Ende ſchlug man eine dieſer Jntention entſprechende Faſſung vor.
Dieſe Anſicht, wie ſie in dem eingereichten Verbeſſerungsvorſchlage

ihren Ausdruck gefunden, wurde mit der Entgegnung bekämpft, daß,
wenn jener Vorſchlag die Zuſtimmung der Majorität der Verſammlung
erhalte ein Widerſpruch der Beſchlüſſe derſelben herbeigeführt werde, in
dem nach den bereits angenommenen Grundſätzen auch Perſonen, wie
Neuhäuslern 2c., die Berechtigung zu der Theilnahme an öffentlichen An
gelenheiten eingeräumt werde, die dieſelben bis jetzt noch nicht beſeſſen,
und daß dem Verlangen der Antragſteller, in Gemeinden, in denen die
Eintheilung der Stimmberechtigten nach beſtimmten Klaſſen nicht zweck
entſprechend erſcheine, von dieſer abzugehen, dadurch genügt werden
könne, wenn dieſe Maßnahme, die man im Allgemeinen aus den in
den Motiven entwickelten Gründen für eine wohlthätige bezeichnen müſſe,
und die zur Erhaltung und Sicherung des konſervativen Elements in
der Gemeinde wohlgeeinet, auch in der Gerechtigkeit begründet ſei, nur
als Regel hingeſtellt werde, und Ausnahmen von derſelben für zuläſſig
erklärt würden.

Jndem weder die Geſetzesvorlage, noch das Ausſchußgutachten,
noch auch die eingebrachten Amendements den Wünſchen der Verſamm-
lung vollſtändig entſprachen, hatten die Vertreter der Landgemeinden
denſelben durch folgenden eingebrachten Abänderungsvorſchlag zu ge-
nügen geglaubt:

„Die Gemeindeverſammlung wird in der Weiſe gebildet, daß die
nach S. 7 zur Theilnahme an öffentlichen Geſchäften der Gemeinde be-
rechtigten und verpflichteten Gemeindeangehörigen in 3 Klaſſen ge-
theilt werden.

Es gehören zur 1. Klaſſe: die größeren bäuerlichen Wirthe, welche
eine geſchloſſene oder ſelbſtſtändige, mit Geſpann verſehene Ackernahrung
beſitzen (als Ackerleute, Halbſpänner oder wie ſonſt die Bennungen der
größern bäuerlichen Wirthe in den verſchiedenen Theilen der Provinz
herkömmlich ſind);

Zur 2. Klaſſe: Diejenigen kleinern bäuerlichen Wirthe, welche nicht
zur 1. Klaſſe gehören, aber im Gemeindebezirke neben einem Wohnhauſe
noch landwirthſchaftlich benutzte Grundſtücke beſitzen (Koſſathen, Hüfner,

u. ſ. w.);Zur'3. Klaſſe: Diejenigen, welche ein Haus mit Zubehör, oder
blos ein Haus beſitzen (Häusler, Anbauer), auch diejenigen, welche, ohne
Haus oder Acker im Gemeindebezirke zu beſitzen, nach S. 7. Poſ. 4b
3 Thlr. oder mehr jährliche Klaſſenſteuer entrichten, zur Theilnahme an
den öffentlichen Geſchäften der Gemeinde berechtigt und verpflichtet ſind.

Abänderungen von dieſen Beſtimmungen werden durch das Orts-
ſtatut von dem Landrath unter Beirath der Kreisvertretung feſtgeſetzt.

Wenn ſchon dieſem Vorſchlage, namentlich durch die präciſere Ab-
gränzung der Klaſſen, vor den übrigen Abänderungsvorſchlägen zu dem
Entwurfe der Vorzug von mehreren Seiten gegeben wurde, ſo erachtete
man denſelben doch noch nicht für erſchöpfend genug, und die Anſicht
der Majorität der Verſammlung nicht vollſtändig ausſprechend.

Namentlich glaubte man
a. Die Eintheilung der Gemeindeſtimmberechtigten nur als Regel

hinſtellen zu müſſen,
b. zu derſelben nicht auch die zur Theilnahme an den öffentlichen

Geſchäften verpflichteten Gemeindeangehörigen ziehen zu müſſen.
c. in der Exemplificirung der Stimmberechtigten nach den beſtimm-

ten Bezeichnungen: Ackerleute, Halbſpänner, Hüfner u. ſ. w. fand
man eine Verleitung zu Mißverſtändniſſen.

daß Abweichungen von den proponirten Beſtimmungen durch das
Ortsſtatut feſtzuſetzen ſeien, erachtete man in Ruückſicht des fur die Auf
ſtellung deſſelben vorgeſchriebenen Modus nicht fur entſprechend.

Nachdem man ſämmtliche eingebrachte Abänderungsvorſchlage, einſchließ
lich derjenigen, die das Ausſchußgutachten enthalt, einer allſeitigen Erörterung
unterſtellt, legte man das von Vertretern der Landgemeinden geſtellte obenge
dachte Amendement bei den gepflogenen Berathungen zu Grunde, und einigte
ſich, nachdem die von dem Herrn Landtagsmarſchall dahin geſtellte Frage:

ob überhaupt die Klaſſeneintheilung der Gemeindeſtimmberechtigten in

das Geſetz aufzunehmen ſei
bejahet worden, zu folgenden einſtimmigen Beſchlüſſen:

1. Satz des 8. 11: Die Gemeinde Verſammlung wird in der
Regel in der Weiſe gebildet, daß die nach F. 7 zur Theilnahme an
den öffentlichen Geſchäften der Gemeinde berechtigten Gemeindeangehö-
rigen in 3 Klaſſen getheilt werden.

2. Satz: Es gehören zur 1. Klaſſe: die größeren bäuerlichen
Wirthe, welche eine geſchloſſene oder ſelbſtſtändige mit Geſpann verſehene
Ackernahrung beſitzen (Bauern, Ackerleute rc. oder wie ſonſt die Benen-
nungen der größern bäuerlichen Wirthe in den verſchiedenen Theilen der
Provinz herkömmlich ſind). Zur 2. Klaſſe: diejenigen kleinern bäuer-
lichen Wirthe, welche nicht zur 1. Klaſſe gehören, aber im Gemeinde
Bezirke neben einem Wohnhauſe noch landwirthſchaftlich benutzte Grund-
ſtücke beſitzen (Koſſathen oder wie ſonſt die Benennungen der kleineren
bäuerlichen Wirthe in den verſchiedenen Theilen der Provinz herkömmlich).
Zur 3. Klaſſe: diejenigen, welche ein Haus mit Zubehör oder blos ein
Haus im Gemeinde Bezirke beſitzen, ſowie die in der Gemeinde woh-
nenden, 3 Thaler oder mehr jährliche Klaſſenſteuer entrichtenden, zur
Theilnahme an den öffentlichen Geſchäften der Gemeinde berechtigten

legenheiten in verſchiedene, durch eine geſetzliche Beſtimmung im Vor Perſonen. en



Nachdem durch dieſe Beſchlüſſe die von dem Ausſchuß proponirte
Eintheilung der Stimmberechtigten in 4 Klaſſen aufgegeben worden,
nahm die Verſammlung die Faſſung des Entwurfs dahin:

„Erreicht die Zahl der Mitglieder der dritten Klaſſe nicht die Hälfte
der Zahl der Mitglieder der zweiten, ſo werden dieſe beiden Klaſſen
zu Einer vereinigt“, an.

Dagegen war die Majorität der Verſammlung aus den in dem
Ausſchußgutachten entwickelten Gründen darüber einverſtanden, daß fol
gende zuſätzliche Beſtimmung aufzunehmen ſei:

„Entſtehen Zweifel darüber, zu welcher der vorſtehenden Klaſſen ein
Gemeindemitglied gehört, ſo hat der Landrath nach Anhörung des
Gemeinde Vorſtandes unter Zuſtimmung der Kreisſtände und unter
Berückſichtigung der Localverhältniſſe dies zu entſcheiden

Gegen den ſolchergeſtalt formulirten Zuſatz entſchieden ſich 6 Stim-
men, die die Streichung der Worte: „unter Zuſtimmung der Kreisſtände“
begehrten.

Zur Beſeitigung der bereits oben ad d erwähnten Erinnerung ge-
gen das der Berathung zu Grunde gelegte Amendement beſchloß die
Verſammlung, indem ſie die bereits auch im Ausſchußgutachten entwickel
ten Gründe zu jener Erinnerung als richtig erkannte, die Dispoſition
des Schlußſatzes des zur Berathung geſtellten Paragraphen dahin vor-
uſchlagen:

Beſtimmungen können unter Berrückſichtigung der Local
verhältniſſe nach Anhörung der Gemeinde resp. Gemeinde Verord
neten Verſammlung mit Zuſtimmung der Kreisſtände vom Landrath feſt
geſtellt werden

Bei der Berathung des folgenden Paragraphen (S. 12) wurde von
einigen Seiten die Einwendung gemacht, daß die Geſetzes Beſtimmung
den Stimmberechtigten der 2., vielleicht auch hier und da der 3. Klaſſe
ihre hergebrachte Berechtigung zur Abgabe voller Stimmen entziehe, und
von einer Seite der Antrag auf Ertheilung von Virilſtimmen an ſämmt-
liche kleinere Wirthe geſtellt.

Dieſer Erinnerung wurde indeß entgegnet, daß wenn den Stimmen
aller Ortsangehörigen gleiches Gewicht verliehen werden ſollte, die Klaſ-
ſificirung der Stimmberechtigten auch unnöthig ſei, und ſomit die bean-
tragte Abänderung einen Widerſpruch gegen die gefaßten Beſchlüſſe er
leiden würde.

Die einſchlagende Geſetzbeſtimmung (S. 13) wurde demnach in fol
gender Faſſung angenommen

Nur die Mitglieder der erſten Klaſſe haben für ihre Perſon ein
Stimmrecht in der Gemeinde Verſammlung.

Die Mitglieder der 2. und 3. Klaſſe werden in der Gemeinde
Verſammlung durch gewählte Abgeordnete vertreten deren Zahl durch
die Kreisvertretung nach Anhörung der Gemeinde mit Berückſichtigung
des Geſammtbetrages der von jeder Klaſſe zu entrichtenden öffent-
lichen Abgaben feſtgeſetzt wird. Die Zahl der Abgeordneten der 2.
und 3. Klaſſe zuſammen darf aber in keinem Falle die Zahl der Mit-
glieder der 1. Klaſſe überſteigen.

Die Wahl der Abgeordneten erfolgt auf ſechs Jahre, darf in jeder
Klaſſe in der Regel nur auf Mitglieder dieſer Klaſſe gerichtet wer
den, und wird von jeder Klaſſe nach den Vorſchriften für die Wahl
der Gemeinde Verordneten (8. 17) vollzogen.

Bäuerliche Wirthe, welche vermöge ihres anderweitigen Grundbe-
ſitzes zugleich einer der beiden andern Klaſſen angehören, nehmen an
der Wahl der Abgeordneten für dieſe nicht Theil.

Von Vorſtehendem abweichende Beſtimmungen können ebenfalls, nach
Anhörung des Gemeinde Vorſtandes, unter Zuſtimmung der Kreis-
vertretung und unter Berückſichtigung der Localverhältniſſe durch den
Landrath feſtgeſetzt werden.

Es wurde ferner von mehreren Seiten auch für die nicht in der
Gemeinde lebenden Beſitzer größerer Bauerngüter, gleich den abweſenden
Beſitzern von zu einem Gemeindeverbande gehöriger Ritter oder Do
mainengütern, das Stimmrecht in Gemeinde Angelegenheiten in Anſpruch
genommen, und eine dahin gerichtete Abänderung des GeſetzesEntwur-
fes beantragt.

Dieſem Antrage wurde zwar mit den Anfuührungen widerſprochen,
„daß nach der Dispoſition des ganzen Geſetzes, mit der einzigen im 9. 16
enthaltenen, durch die Verhaltniſſe hinreichend gerechtfertigten Ausnahme
der Beſitzer von zur Kreisſtandſchaft berechtigten Guütern, die Berechtigung
zur Theilnahme an den Gemeinde Angelegenheiten durch den Wohnſitz
(J. 7.) bedingt werde, daß durch die Annahme des geſtellten Antrages ein
Widerſpruch gegen dieſen bereits anerkannten Grundſatz ausgeſprochen
werde, der für das Gedeihen des Gemeindeweſens von gefährlichen Folgen
ſein könne, indem ein warmes Jntereſſe fur letzteres ſich ſelten bei außer
halb der Gemeinde wohnenden Grundbeſitzern vorfinden werde die Falle,
welche die Antragſteller im Auge hatten, uübrigens nur ſelten vorkommen
würden fur ſolche Ausnahmefalle aber das Geſetz Beſtimmungen nicht zu
treffen habe.“

gehoben wem indeß die Antragſteller dieſen Anfuhrungen gegenuüber hervor
en,

daß die nicht in der Gemeinde wohnenden Beſitzer größerer Bauernguter
bis jetzt ſtimmberechtigt in der Gemeinde geweſen daß ſie zu den Laſten
der Gemeinde beitragen mußten und es unbillig erſcheine wenn ihnen das
auf hiſtoriſcher Berechtigung beruhende Stimmrecht entzogen werde, daß
bei einem auch außerhalb der Gemeinde wohnenden groößeren Grundbeſitzer
ſich ſtets ein Intereſſe fur letztere wohl vorausſetzen laſſe, und daß, um
ſolches zu ſichern, nur die Beſtimmung zu treffen ſei, daß er ſich in Ab
weſenheitsfallen nur durch einen ſeiner Standesgenoſſen vertreten laſſen durfe,“

entſchied ſich die Verſammlung für die Annahme jenes Antrages.

„„Der Ausſchuß hat in ſeiner großen Mojorität beantragt: daß
die Vertretung der Gemeinde durch einen Gemeinderath als Regel
hingeſtellt werde; und die Beibehaltung der Gemeindeverſammlung
die Ausnahme bilden ſoll.

Dieſelben Motive, die der Ausſchuß für dieſe Abänderung im Gut-
achten ausführlich entwickelt, wurden von verſchiedenen Rednern wieder
holt, und namentlich wurden von Vertretern der Landgemeinden die
großen Nachtheile hervorgehoben, die die Gemeindeverſammlungen auf
das Gemeindeleben geäußert. Es wurde dringend eine Abänderung
der desfallſigen Uebelſtände begehrt. Weiter wurde zu Gunſten des
Ausſchußgutachtens geltend gemacht,

„daß die Annahme des in demſelben geſtellten Antrages lediglich
eine Konſequenz der vom vorigen und von früheren Landtagen gefaßten
Beſchlüſſe ſei, daß der Antrag auch mit den zu dem vorliegenden
Entwurfe gefaßten Beſchlüſſen vereinbar ſei, und namentlich mit S.
11 deſſelben in Uebereinſtimmung ſtehe, daß bei Annahme jenes An
trages kein Zwang gegen irgend eine Gemeinde ausgeübt werde, in-
dem derjenigen Gemeinde, für deren Verhältniſſe die Einrichtung
einer Vertretung ſich nicht eigne, unbenommen bleibe, von derſelben
abzugehen.

Andere Redner beſtanden auf die Beibehaltung des Entwurfs im
Allgemeinen, und auf die Feſtſetzung der Beſtimmung, daß die Ver-
tretung der Gemeinden durch Gemeindeverordnete nur ausnahsweiſe zu-
gelaſſen werde.

Es wurde für dieſe Anſicht geltend gemacht, daß zeither jedem
ſelbſtſtändigen bäuerlichen Wirthe eine unmittelbare Betheiligung an den
öffentlichen Angelegenheiten der Gemeinde zugeſtanden habe, und daß,
wenn nach der bereits zu g. 12 angenommenen Beſchränkung dieſer
Befugniß in der letztern weiter gegangen werde, dieſes Verfahren alt
hergebracht und hiſtoriſch begründete Rechte ſchwer verletzen würde.
Wenn auch die von den Gegnern hervorgehobenen Nachtheile, welche
die Gemeindeverſammlungen hin und wieder auf das Gemeindeleben aus-
geübt, nicht beſtritten werden könnten, ſo erſcheine doch dieſer Grund
zur Motivirung der Abänderung des 8. 14 nicht geeignet. Die künftige
Gemeindeverſammlung werde nach den angenommenen Beſchlüſſen eine
andere Zuſammenſetzung erhalten, als die zeitherige, da nur in derſel-
ben den, den verſtändigern und ruhigern Theil der Einwohner bilden
den Wählern 1. Klaſſe Virilſtimmen zugeſtanden wären, und die Zahl
dieſer Klaſſe der Stimmberechtigten immer mindeſtens die Höhe der An
zahl der übrigen ſtimmfähigen Perſonen erhalten müſſe.

Die Beſtimmung des S. 14. gewähre eine Anordnung, die eine
lebendige Betheiligung der Gemeindemitglieder an den öffentlichen An
gelegenheiten ſichern indem ſie in Verbindung mit den Vorſchriften des

12 die Berechtigung der letztern hierzu in ein richtiges Maß bringe.
Aber auch jedes Bedürfniß zur Abänderung des in 8. 14 ausge

ſprochenen Grundſatzes müſſe abgeſprochen werden. Ein ſolches könne
nur für größere Gemeinden erkannt werden. Die Zahl dieſer ſei aber
im Verhältniß zu den weniger bevölkerten Orten ſo gering, daß es nicht
entſprechend erſcheinen könne, nach den Verhältniſſen dieſer wenigen
Gemeinden die Regel feſtzuſetzen. Beiſpielsweiſe ſeien von 1701 Ge-
meinden des Regierungs -Bezirks Merſeburg nur 33., welche über
1000 Einwohner und nur 182, welche mehr als 500 Einwohner hät-
ten, während unter jenen Gemeinden 1486 von weniger als 500 Ein
wohnern ſeien.

Ein Zwang, ſich durch einen gewahlten Gemeinderath nicht vertreten
zu laſſen, werde aber in dem d 14 gegen keine Gemeinde ausgeſprochen,
und es könne nach demſelben jeder Gemeinde die Befugniß zur Erwah
lung einer Vertretung zugeſtanden werden, ſobald ihre Verhaltniſſe dieß
fur zweckmaßig erachten laſſen. Noöthigenfalls könne durch eine entſprechende
Abanderung der Vorlage hierauf noch mehr als geſchehen, hingewirkt werden.

Nach dieſer Debatte, welche von beiden Seiten mit Ernſt und Ueber
zeugung gefuhrt wurde, ging man zur Abſtimmung uber, und entſchied ſich
fur folgende Faſſung:

An Stelle der Gemeindeverſammlung kann auch eine, aus gewahlten
Abgeordneten aller drei Klaſſen der Gemeindeangehörigen 11) gebildete
Gemeinde Verordneten Verſammlung geſetzt werden.

Dieß ſoll in der Regel in denjenigen Gemeinden geſchehen deren Große
und Verhaltniſſe es nach dem Ermeſſen des Landraths und der Kreisver
tretung, und nach vorheriger Anhoöorung des Gemeinde Vorſtandes, erfor
dern, oder in welchen ſchon nach ihrer bisherigen Verfaſſung eine wenn
auch unvollſtandige Gemeinderepraſentation unter dem Namen von Vor
mundſchaften u. ſ. w. ſtattgefunden hat.

Gegen die folgenden Beſtimmungen des Entwurfs bis 29 einſchließ
lich wurden weſentliche Abanderungen nicht beantragt.

ererrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeerrrrkrtrcoererereeererewwweooeeevBerlin, den 30. September. Die „vVoſſiſche Zeitung“ bringt durch
Privatmittheilung aus Munchen den angeblichen Wortlaut der in Munchen
beſchloſſenen jungſten Koalitions-Erklarung mit der Bemerkung,
daß ihr ſammtliche Vertreter der Koalitionsſtaaten mit Ausnahme von
Baden zugeſtimmt haben. Das Aktenſtuck bewegt ſich ganz und gar auf
dem Boden der ſeitherigen Koalitions Politik. Klingt auch die Sprache
etwas ruckſichtsvoller, ſo bleiben doch die gleichen Anſpruche und Zumuthun-
gen in alter Weiſe fortbeſtehen. Die Koalitions- Regierungen ſtellen die Her
beifuhrung der öſterreichiſchen Zolleinigung wieder in den Vorder-
grund. Erſt wenn deren Zuſtandekommen auf den in Wien einſeitig gelegten
Grundlagen geſichert iſt, erſt wenn Preußen fur den Fortbau auf dieſen
Grundlagen durch vorgangige Annahme einiger Wiener Entwurfe Burgſchaft
gegeben dann erſt ſoll die Erneuerung der Vereins Verträge unter Auf-
nahme des Steuervereins vollzogen werden aber wohlverſtanden zu Gun-
ſten der öſterreichiſchen Plane, auf eine viel kürzere Friſt als 12 Jahre!



Bekanntmachungen.
Gardinen-Stoffe, Rouleaux--Stoffe,

ſowie alle andren weißen Waaren empfichlt in größter Auswahl und zu Fabrikpreiſen

Händler.

Bunt gemalte Nouleaux
in den neueſten Deſſins in allen Breiten billigſt bei Händler.

LEIPTIGER III DSTRIRTE TBITUNG.
Mit jährlich über 1000 in den Text gedruckten Abbildungen.

Jeden Jonnabend eine Unmmer von 16 dreiſpaltigen Folioſeiten.

Abonnementsbedingungen:
Vierteljährlich für 13 Nummern Thlr. 2.
Halbjährlich für 26 Nummern (mebſt

Titel und Jnhaltsverzeichniß) A.
Jährlich für 52 Nummern (2 Bände) 8.

Beſtellungen
auf die Jlluſtrirte Zeitung werden in allen Buch
und Kunſthandlungen, ſowie von allen Poſt
ämtern, und auch von letztern innerhalb des
deutſch öſterreichiſchen Poſtvereines zu obigen
Preiſen (couvertirte Exemplare à 2 Thlr. 5 Ngr.
vierteljährlich) angenommen. Es kann die Jl-
luſtrirte Zeitung aber auch

direkt unter Kreuzband
bezogen werden und koſtet bei frankirter Zuſen
dung innerhalb des deutſchöſterreichiſchen Poſt-

vereines vierteljährlich Thlr. 3.
Jn den

Oeſterreichiſchen Kronländern
hat man ſich für den Bezug der Jlluſtrirten
Zeitung durch die Poſt, an die

K. K. Zeitungsexpeditionen
je nach der Lage des Ortes, entweder nach Bre
genz, Brünn, Carlsbad, Eger, Feldkirch, Grätz,
Innsbruck, Krakau, Laibach, Lemberg, Linz,
Mailand, Peſth, Prag, Preßburg, Salzburg,
Teplitz, Trieſt, Troppau, Venedig, Verona oder
Wien zu wenden. Für

Frankreich
abonnire man bei Fr. Klinckſiek, 19, Rue de
Lille in Paris, oder bei Treuttel Würz in
Straßburg fürvourg- England
bei Williams Norgate, 14, HenriettaStreet,
Covent- Garden oder bei Thomas Churchill,
19 21, Catherine-Street, Strand in London,
und für

Nord Amerika
bei den Poſtämtern in Bremen und Hamburg
oder bei B. Weſtermann Comp., 290, Broad-

way in New York.
X Die Abonnementsbedingungen datiren vom
X 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1.
X Oktober.

Die bereits erſchienenen Bände, in Umſchlag
broſchirt, koſten

1. Band: Juli December 1843. Thlr. 3
2. Januar Juni 1844. 338 e Juli December 1844. 3

Leipzig, J. F. Weber.

4. Band Januar--Juni 1845. Thlr. 3',
5. Juli-- December 1845. 3!
G a Januar--Juni 1846
T. Juli-- December 1846. 4
8. Januar Juni 1847.
9. Juli December 1847. 4
10. Januar-- Juni 1848.
11. Juli December 1848.
142. Januar-- Juni 1849. 4
13. Juli December 1849. 4
1 Januar Juni 1850. 415. Juli December 1850. 416. Januar-- Juni 1851. mit

Beilagen. (JnduſtrieAus-
ſtellung aller Nationen.) 4

17. Juli-- December 1851. mit
Beilagen. (Jnd. Ausſtell.
aller Nationen 518. Januar Juni 1852. 4Der 11. Band wird einzeln nicht mehr

abgelaſſen.

Einzelne Nummern Ngr.
Mappen zur Aufbewahrung der Wochen-

nummern
in gepreßter Leinwand à 20 Nygr.

Decken zu Einbänden eines jeden Bandes
(26 Nummern)

in gepreßter Leinwand und reich vergoldet
à 1 Thlr. 10 Ngr.

Bekanntmachungen
aller Art finden durch die Jlluſtrirte Zeitung
(Auflage 10,500) die weiteſte Verbreitung und
betragen die Jnſertionskoſten einer viergeſpaltenen
Nonpareillezeile oder deren Raum 4 Ngr.

Clichés
aus der Jlluſtrirten Zeitung in ſcharfen und
reinen Abgüſſen werden zu folgenden Baarpreiſen
abgelaſſen

einſpaltige a 3 Thlr. 10 Ngr.
zweiſpaltige à 6 20dreiſpaltige. a 10
ProbeAbdrücke, ſowie ein beſonderes Ver

zeichniß über die in der Jlluſtrirten Zeitung er-
ſchienenen Abbildungen ſind nicht zu haben und
wird in dieſer Beziehung auf die Jlluſtrirte
Zeitung ſelbſt verwieſen die Abſendung beſtellter
Clichées kann 4 6 Tage nach Eingang der
Beſtellungen erfolgen.

T

Jn Nr. 379 kleine Brauhausgaſſe, können
einigen anſtändigen jungen Leuten Schlafſtellen
nebſt Beköſtigung nachgewieſen werden.

Böhmiſche Bettfedern
von allen Sorten, ſowie Daunen und Schwanen-
federn ſind ſtets in größter Auswahl vorräthig in
der Bettfedernhandlung des J. Pöſchl allhier, im
Gaſthof „zum ſchwarzen Adler“ vor dem Stein
thor.

Tanzunterricht.
Die erſten Unterrichtsſtunden beginnen den 7.

8. und 9. Oktober. Für die in den Ferien be
griffenen geehrten Theilnehmer den 16. Oktober.
Wie früher wird auch in dieſem Semeſter den
Betheiligten die erſte Unterrichtsſtunde ihrer Ab
theilung einige Tage vorher noch beſonders an
gezeigt werden. W. Rocco,

n

Roggen 46 47

am

Zins- Zahlung.
Die Zinſen unterzeichneter Kaſſe können bis

zum 4. Oktober in Empfang genommen werden.
Halle, den 30. September 1852.

M. Goldſchmidt,
konzeſſionirtes Adreßhaus.

40 Stück ſtarke Hammel und zehn
Stück und jährige Läufer-

e Schweine ſind auf dem Rittergute
Bieſenroda bei Mansfeld zu verkaufen.

Muſikanzeige.
Jn dem Muſikinſtitute Ranniſche Straße

Nr. 542, wo der Unterricht im Pianoforteſpiel
nach den Prinzipien der Conſervatorien (Muſik-
inſtitute, Muſikſchulen) zu Paris, Berlin,
Leipzig 2c. nach dem alten Notenſyſtem (der
alten Notation) auf mehreren Jnſtrumenten nach
dem Metronom (Taktmeſſer) ertheilt wird, kön-
nen noch Mehrere, ſowohl Geübtere, als An
fänger gegen ein niedriges Honorar aufgenommen
werden.
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Getreidepreiſe.
Berlin, den 30. September.

Weizen loco nach Qualität 56 62
Roggen do. do. 45] 4682pfd. pr. Sept. 45 à 451 bz. u. B. 45 G.

82pfd. pr. Sept. Okt. 45 à 441 bz u. B 45 G.
82pfd. pr. Okt. Nov. 444 à 445 bz., B. u. G.
82pfd. pr. Frühjahr 444 à 45 bz.

Erbſen Kochwaare 48 52
Futterwaare 46 48

Hafer loco nach Qualität 27 29
Gerſte, große, loco 38 40Rüböl pr. Sept. Oktober 10 B. 97 à 924 bz. u G.

Oct. November 10 B. 97 à 944 bz. u. G.
Nov. December 10 r B. 10 G.
Januar Februar 104 B. 104 G.

Februar März 104 B. 105 à 10 bz. u. G.
März April 10 B. 103 à 10 bz u. G.April Mai 104 B. 105 à 10 bz. u. G.

Seinöl loco 113 B. 11 G.
Rappo 69 B. 68 G.Rübſen 69 B. 68 G.Spiritus loco ohne Faß 25 bz.

mit Faß S apr. September 26 à 274 bz.
pr. Sept. Oktober 233 a 233 bz. 24 B. 234 G.
pr. Okt. Nov. 214 B. 21 G.
pr. Nov. Dez. 204 bz. u. B. 204 G.

Roggen bei geringem Geſchäft feſt. Spiritus
pr. September bedeutend höher bezahlt ſpätere Termine
behauptet. Rüböl angenehmer.

Magdeburg, den 30. September. (Nach Wiſpeln)
Weizen 46 55 Thlr. Gerſte 35 36 Thlr.

Hafer 214 23
Kartoffel Spiritus, die 14,400 Tralles 34 Thlr.

vGoooooootòGiGiGfnaaaaaaaaens
Waſſerſtand der Saale bei Halle:

am 30. Sept. Abds. 6 Uhr am Unterpegel 5 F. 2 3.
1. Okt. Morg. 6 Uhr am Unterpegel 5 F. 2 3.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg:
am 30. September.

am alten Pegel 40 Zoll unter 0,
3 Fuß 10 Zoll

am neuen Pegel

Schifffahrts Nachrichten.
Die Schleuſe zu Magdeburg paſſirten Schiffer.
Aufwärts, den 29. September. W. Baumeyer,

Steinkohlen, v. Hamburg n. Buckau. G. Zöhe,
desgl. G. Tonne, Salpeter, desgl.

Den 30. September. F. Pohle C 2 Kähne, Eiſen,
v. Hamburg n. Tetſchen. C. Wenig, desgl. n.
Bernburg. A. Schröder, desgl. G. Kühne, Güter,
v. Magdeburg n. Dresden. Schleppkahn Gilbert,
H. M. D. Schiff. Comp. desgl. Desgl. Auguſt,
desgl. F. Brieſt, Coaks, v. Hamburg n. Schönebeck,

F. Andrege, Salpeter, desgl. n. Buckau.
Niederwärts, den 30. September. Comt.-K.

S Schifff. Möbel, v. Schönebeck n. Berlin. C.
Klauß, Gerſte u. Kummel, v. Bernburg n. Hamburg.

D. Heſſe, Gerſte, desgl. A. Klauß, Gerſte, Boh
nen, Kümmel, desgl. Schleppkahn, Karl, H. M.
D.-Schifff.» Comp. Guüter, v. Dresden n. Magdeburg.

Magdeburg, den 30. September 1852,
Märkerſtraße Nr. 455.

Druck der Waiſenhaus Buchdruckerei,

Königl. Schleuſenamt. Haaſe.

Beilage.



Beilage zu Nr. 381 des Halliſchen Couriers (Waiſenhaus).
Halle, Sonnabend den 2. Oktober 1852.

n

Deutſchland.
Der „Preußiſche Staats Anzeiger“ vom 1. Oktober enthält

Folgendes
Se. Majeſtät der König haben Allergnädigſt geruht:

Dem Superintendenten und KreisSchul-Jnſpektor Heermann zu
Marienburg in Weſtpreußen, den Rothen Adler-Orden vierter Klaſſe;
ſo wie dem katholiſchen Schullehrer, Organiſten und Küſter Kauſchke
zu Löſſen im Regierungs Bezirk Breslau, und dem Steuer Aufſeher
Schubert zu Stettin, das Ällgemeine Ehrenzeichen, desgl. dem Tiſch
lergeſellen Anton Pollakowski zu Wartenburg im Regierungs Be
zirk Königsberg, die Rettungs Medaille am Bande zu verleihen.

Cirkulare vom 21. September 1852-- betreffend die
Bewilligungen aus KreisKommunalmitteln zum Zweck

der öfteren Reviſion der Bezirksſchulen.
Es iſt zu meiner Kenntniß gekommen, daß von einer Kreis Ver

ſammlung der Monarchie der Beſchluß gefaßt worden iſt, dem Superin-
tendenten des Kreiſes jährlich die Summe von 50 Thlrn. aus Kreis-
Kommunalmitteln zum Zweck einer öfteren Reviſion der Schulen des Be-
zirks zu bewilligen.

Auf meine Anfrage hat ſich der Herr Miniſter des Jnnern dahin
erklärt, daß er Kreistags Beſchlüſſe, welche darauf gerichtet ſeien, den
Superintendenten reſp. Schul Jnſpektoren, die mit den erforderlichen
öfteren Schulviſttationsreiſen verbundenen baaren Auslagen zu erſtatten,
für zuläſſig erachte, da öftere Reviſionen der Elementar-Schulen im Jn-

tereſſe der Geſammtheit des Kreiſes lägen.

W e
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Die Königl. Regierung wird aus dieſer Mittheilung Veranlaſſung
nehmen, auf das Zuſtandekommen ähnlicher Beſchlüſſe innerhalb ihres
Verhaltungs Bezirkes in geeigneter Weiſe einzuwirken.

Berlin, den 21. September 1852.
Der Miniſter der geiſtlichen, Unterrichts- und Medizinal Ange

legenheiten.
n

ſämmtliche Königliche Regierungen und das
ProvinzialSchul Kollegium zu Berlin.

Berlin, den 29. September. Dem Vernehmen nach werden Jhre
Majeſtäten der König und die Königin morgen Abend 7 Uhr wieder
in Sansſouci eintreffen.

Jm Laufe des Nachmittags langten hier zwei telegraphiſche
Depeſchen aus Brüſſel an. Nach der erſtern hatte ſich das Miniſte-
rium aus der Sitzung der Repräſentanten-Kammer zurückgezogen, nach
dem Verhaegen, aus deſſen Wahl es eine Kabinetsfrage machen zu
wollen erklärt hatte, nicht wieder gewählt war. Nach der zweiten De-
peſche ſind die Kammern bis auf den 26. k. M. vertagt und iſt eine

neue Miniſterkriſis eingetreten. (Pr. 3.)Auf höhere Veranlaſſung wird es jetzt allgemein durch die
königl. Landrathsämter in Erinnerung gebracht werden, daß bei den
öffentlichen Schul prüfungen auf dem Lande der Schulvorſteher, der
Gutsherr oder deſſen Stellvertreter und die Dorfgerichte anweſend ſein

ſollen. (N.3.)Berlin, den 29. September. Dem „C.B.“ zufolge ſind bereits
in Bezug auf die Herſtellung von Zollbarrieren gegen Sachſen und die
andern an Preußen grenzenden Staaten welche jetzt aus dem Zollverein
ſcheiden wollen, gutachtliche Aeußerungen der betreffenden Zollämter
eingefordert worden.

Das „C.-B.“ ſchreibt ferner: Es iſt auf der Münchener
Konferenz ſchon darauf verwieſen worden daß der Abſchluß der Zollei-
nigung unter den koalirten Staaten ſelbſt jetzt noch nicht an der Zeit

ſei, man müſſe zunächſt noch mit Oeſterreich über die Zollangelegenheit
in Wien verhandeln, und wenn mit Preußen wirklich gebrochen würde,
die Einigung mit Oeſterreich möglichſt beſchleunigen. Graf Eſterhazy
hatte gleichzeitig der bayeriſchen Regierung die Jntentionen ſeiner Re-
gierung dargelegt, welche ebenfalls auf nichts anderes, als die Fort
ſetzung der Wiener Zollkonferenzen hinausliefen. Baden er-
klärte dem Vernehmen nach bei dieſer Gelegenheit, daß man für den
Fall, daß die eigentlichen Zollkonferenzen in Berlin aufhörten, weil
man ſich mit Preußen nicht einigen könne, man es doch noch nicht auf-
geben dürfe, auf diplomatiſchem Wege für die Erhaltung des Zollvereins
mit Preußen thätig zu ſein, und daß dies um ſo mehr möglich ſei,

als die Zollverträge ja noch während des nächſten Jahres fortliefen.
Bekanntlich wurde vor längerer Zeit eine Anklage wegen Mein-

eides gegen den Reichsgrafen und die Reichsgräfin v. Maltzahn und
dem Küchenmeiſter Huth beim hieſigen Kriminalgericht verhandelt, der
Damit endete, daß die letzten beiden Angeklagten für nichtſchuldig er
klärt, das Erkenntniß gegen den Grafen v. Maltzahn bis nach näheren
Ermittelungen ausgeſetzt wurde. Der Angeklagte hatte nämlich beim

Stadtgericht zu Breslau am 1. Juni 1840, am 23. Juli 1845 und
am 18. Auguſt 1847 Manifeſtationseide geleiſtet und die dazu nöthigen

Verzeichniſſe theils ſelbſt angefertigt, theils zu Protokoll erklärt. Unter
dieſen Verzeichniſſen befindet ſich nicht eine Ceſſion über 473 Rthlr.,
die ein Herr v. Wedell auf ihn ausgeſtellt hat, und fehlt außerdem

eine Forderung von 1000 Rthlr., die der Angeklagte an ſeinen Vater
hatte, der im Jahre 1845 geſtorben iſt. Der Angeklagte hatte dieſe
Forderung ſelbſt angemeldet, als der erbſchaftliche Liquidationsprozeß
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Geiſtliche.

über das Vermögen ſeines Vaters eröffnet wurde und wurde er deshalb
des wiſſentlichen Meineides beſchuldigt. Geſtern ſtand beim Kriminal-
gericht abermals Termin zur Verhandlung dieſer Anklage an. Der
Angeklagte behauptete, er habe dieſe Forderungen für vollſtändig werth-
los gehalten und ſie deshalb nicht angegeben, da ſie ihm aus dem Ge-
dächtniß gekommen ſeien. Es wurde indeſſen in Bezug auf den letzten
Anklagepunkt die Schuld des Angeklagten vollſtändig erwieſen, da er
namentlich in dem früher gegen ihn verhandelten Prozeſſe erklärt hatte,
daß er die Forderung von 1000 Rthlr. ſeiner Schweſter cedirt habe,
weil ſie die einzig reelle im Nachlaſſe ſeines Vaters ſei, auch ſein Tage
buch Bemerkungen darüber enthält, und er in den gedachten Verzeich
niſſen eine Menge vollſtändig werthloſer Forderungen aufgeführt hatte,
die feinem Gedächtniſſe nicht entſchwunden waren. Der Gerichtshof
nahm deshalb an, daß der Angeklagte, wenn er auch in den erſten bei-
den Fällen fahrläſſiger Weiſe einen Meineid geleiſtet habe, dies doch
im letzten Falle wiſſentlich geſchehen ſei, und verurtheilte ihn deshalb
zu einer 18 monatlichen Strafarbeit, Verluſt des Adels, Verluſt der
Nationalkokarde und ordnete zugleich die öffentliche Bekanntmachung

des Urtheils an. (Pr.Stettin, den 29. September. Geſtern Vormittag 9 Uhr find Se.
Hoheit Prinz Peter von Oldenburg und Gemahlin am Bord des
Dampfſchiffes „Merkur“ nach Swinemünde abgegangen, um dort ſofort
Jhre Einſchiffung nach Kronſtadt an Bord der kaiſerlichen Kriegs
Dampffregatte „Kamtſchatka“ zu bewirken.

Münſter, den 27. September. Die anfänglich auf 3 Wochen feſt-
geſetzte Dauer der provinzialſtändiſchen Verſammlung von Weſt
phalen iſt mit Rückſicht auf die zur Berathung vorliegenden höchſt
wichtigen Gegenſtände von dem Herrn Miniſter des Jnnern in Folge Al-
lerhöchſter Ermächtigung um eine Woche verlängert worden.

Die Geſetzentwürfe wegen Erlaß einer Städte-Ordnung,
ſowie in Betreff der Erhaltung des ländlichen Grundeigenthums in den
Familien der Beſitzer ſind im Weſentlichen von der Majorität der Ver-
ſammlung angenommen worden. Bei dem Entwurfe eines Geſetzes we
gen Regelung der Haspelmaße hat ſich die Verſammlung dahin ausge
ſprochen, daß es genügend erſcheine, wenn mit Aufhebung der Verord-
nung vom 14. Juli 1843 wegen Einführung eines gleichen Haspel-
maßes die Beſtimmungen der Maß und Gewichtordnung vom 16. Mai
1816 wieder hergeſtellt werden. Eventuell iſt der Geſetzentwurf mit ei-
ner unweſentlichen Abänderung angenommen.

Außer den Regierungsvorlagen hat ſich die Verſammlung mit
den Angelegenheiten der Provinzialanſtalten zu Benninghauſen, Geſecke
und Marsberg befaßt. Dieſelbe wird nunmehr zur Berathung der Ge-
ſetzentwürfe wegen Wiederherſtellung der Landgemeinde- Ordnung
für die Provinz Weſtphalen vom 31. Oktober 1841 mit den, den gegen-
wärtigen Verhältniſſen und Bedürfniſſen entſprechenden Abänderungen
und Ergänzungen, ſowie wegen Erlaß einer Kreis und ProvinzialOrd-
nung übergehen.

Münſter, den 29. September. Geſtern haben die Sitzungen der
Generalverſammlung des katholiſchen Vereins Deutſch
lands ihr Ende erreicht. Die Zahl der dazu hergekommenen Mitglie-
der und Gäſte beträgt zwiſchen 400 und 500, darunter mehr als 100

Auch der Oberpräſident der Provinz Freiherr v. Duesberg
hat mehremale den Sitzungen beigewohnt. Aus den Verhandlungen
heben wir Folgendes hervor: Die Errichtung eines Miſſionshauſes zur
Erziehung von Prieſtern für die Miſſion in überwiegend proteſtan-
tiſche Gegenden im Jntereſſe des Bonifaciusvereins ſoll dem deutſchen
Episkopate durch eine Adreſſe empfohlen werden. Legat.R. Lieber
empfahl die Sammlung von Beiträgen zur Deckung der Proceßkoſten
für Dr. Newman. Von Mainz war der Antrag eingegangen, einen
Beſchluß zu faſſen in Beziehung auf das Verhalten des katholiſchen
Vereins Deutſchlands bei der „Katholikenverfolgung in Mecklenburg“.
Dr. Heinrich von Mainz wurde beaufragt, eine Denktſchrift über
dieſe Angelenheit zu verfaſſen, welche den ſämmtlichen Regierungen und
dem Bundestage zugefertigt werden ſoll. Außerdem ſoll an Herrn von
der Kettenburg eine Adreſſe abgehen. Ferner wurde eine Dank-
adreſſe an den Erzbiſchof von Freiburg wegen deſſen „ausgezeich
neter Haltung“ in den jüngſten Wirren einſtimmig beſchloſſen.

Sr. P.
Düſſeldorf, den 28. September. Zur Vervollſtändigung und Be-

richtigung der geſtrigen Mittheilung über die Ankunft des Prinzen
Murat diene, daß derſelbe gleich nach ſeinem Eintreffen vorgeſtern
Mittags ſich in Begleitung des Fürſten Salm Dyck nach Schloß Dyck
begeben hat, um daſelbſt bis zum Freitag Mittags zu verweilen. Nach
ſeiner Rückkunft wird derſelbe wie verlautet, noch einige Tage hierſelbſt
verbleiben. Ein Beſuch bei dem Fürſten von Hohenzollern dürfte
um ſo weniger in der Abſicht gelegen haben, als letzterer noch abweſend
iſt und erſt in etwa 6 Wochen mit Gemahlin hier zurück erwartet wird.

Darmſtadt. Se. königl. Hoh. der Großherzog hat unterm 25. d.
M. den Präſidenten des Geſammtminiſteriums und Direktor des Mi-
niſteriums des großherzogl. Hauſes und des Aeußern, ſowie des Mi-
niſteriums des Jnnern, Freiherrn v. Dalwigk, zum Präſidenten des
Miniſteriums des Hauſes und des Aeußern ſowie des Jnnern und den
Direktor des Finanzminiſteriums, Freiherrn v. Schenk, zum Präſiden
ten des Finanzminiſteriums allergnädigſt ernannt. (Fr. P. Z.)



Nußland und Polen.
Aus Petersburg erfahren wir, daß das feierliche Begräbniß des

Miniſters Fürſten Wolkonsky am 20. d. ſtattgefunden hat. Wegen
jeſuitiſcher Umtriebe iſt der römiſchkatholiſche Pater Lukachewitz auf
die Feſtung Schlüſſelburg zur Buße geſchickt. (Stett. Ztg.)

Schweiz.
Bern, den 26. September. Die Lage des Kantons Bern iſt

noch immer eine ſehr kritiſche. Der Vernichtungskampf, wie er vor der
Abſtimmung über die Abberufung geführt wurde, hat zwar aufgehört
und ſcheinbare Ruhe iſt eingekehrt; aber wenn die Oppoſition öffentlich
auch verſtummt iſt, hat ihre geheime Thätigkeit ſich nur um ſo mehr
konzentrirt. Die ſcheinbare Ruhe täuſcht jedoch den nicht der die Ver
hältniſſe genau kennt. Grade dieſe Ruhe im radikalen Lager beun-
ruhigt die Konſervativen. Da unbeſtritten faſt die Hälfte der Bevölke-
rung noch immer in der Oppoſition verharrt, wenn ſie auch Waffen
ſtillſtand geſchloſſen hat, ſo läge der fortgeſetzte Kampf im Jntereſſe der
Regierung, um ihre Anhänger wach zu halten, um ſich nicht bei der
Jntegralerneuerung des großen Raths im Jahr 1854 von der radi-
kalen Partei überraſchen zu laſſen. Wie wachſam und vorſichtig indeß
die Regierung iſt, bekundet ſich in der beabſichtigten Reorganiſa-
tion der Hochſchule. Nach dem Siege der Konſervativen am
18. April ging der Ruf durch ihre Organe: Fort mit der Hoch-
ſchule, oder gründliche Purifikation derſelben! Bis heute iſt aber noch
nichts geſchehen. Jnzwiſchen hat Hr. Erziehungsdirektor Moſchard
einen Geſetzentwurf ausgearbeitet, der ins Franzöſiſche überſetzt und
lithographirt wird und vom Regierungsrath vorberathen werden ſoll.
Man ſpricht von folgenden Veränderungen: die philoſophiſche Fakul-
tät fällt weg, wofür der Gymnaſialkurs ein Jahr länger dauern und
die vorbereitenden Wiſſenſchaften aufnehmen ſoll; die übrigen Fa-
kultäten werden in Bezug auf die Errichtung beſonderer Lehrſtühle be-
ſchränkt, und durch Reduktion der Profeſſorenzahl ſollen bedeutende Er-
ſparniſſe gemacht werden zum Beſuch der Vorleſung iſt eine Maturi-
tätsprüfung nothwendig das Anhören gewiſſer Vorleſungen iſt für alle
Studirenden obligatoriſch; wer zum Staatsexamen zugelaſſen werden
will, muß beſtimmte Fachſtudien von hieſigen Profeſſoren beſcheinigt ha-
ben ein ſtrenges Disziplinarreglement ſorgt für die ſittliche Haltung
der Studenten. Daß in der Abſicht liegt, dieſem Organiſationsgeſetz
einen Großrathsbeſchluß für Aufhebung der Hochſchule in ihrem jetzigen
Beſtand, ähnlich wie die dem Seminar in Münchenbuchſee, vorausgehen
zu laſſen, iſt möglich wenigſtens ſpricht man davon. Es iſt kein an
derer Weg denkbar, mißliebige Perſonen zu entfernen, was doch der
Hauptzweck bei den projektirten Aenderungen iſt. Jn wohlunterrichteten
Kreiſen berichtet man nun von einer ſehr entſchiedenen Abneigung bei
einflußreichen Konſervativen, jetzt Hand an die Hochſchule zu legen;
ihre Meinung ſei, und ſie werde von Mitgliedern der Regierung ge-
theilt, man ſolle jetzt keine Schlußnahmen faſſen, welche die öffentliche
Meinung aufregen und im eigenen Lager Unzufriedenheit wecken könne,
da leicht auch konſervative Profeſſoren empfindlich von der Reorgani-
ſation der Hochſchule berührt werden dürften. Das Publikum iſt ſehr
geſpannt auf den Beſchluß der Regierung. (Fr. P.-3.)

Schweden und Norwegen.
Kopenhagen, den 27. September. Aus Chriſtiania geht heute

mit dem königlich norwegiſchen Poſtdampfſchiff „Nordkap“ die Trauer-
botſchaft hier ein, daß Se. königliche Hoheit Erbprinz Guſtav von
Schweden und Norwegen, Herzog von Upland, am Freitag den
24. d. M., des Vormittags um 11 Uhr, auf dem königlichen Schloſſe
in Chriſtiania nach einem Krankenlager von nur 10 Tagen, mit Tode
abgegangen iſt. Die letzten, heute hier angekommenen Zeitungen
aus Chriſtiania ſind vom Freitag Morgen und enthalten daher auch
noch nicht dieſe traurige Nachricht, aber auch nicht einmal irgend welche
Mittheilung über die Krankheit des Prinzen. Dagegen ſind mit den
Zeitungen Extrablätter am Freitag Mittag angekommen mit folgender
offiziellen Mittheilung über den Todesfall

„Chriſtiania, am 24. September 1852. Es hat Gott, dem
Allerhöchſten, gefallen, den geliebten Sohn Sr. Majeſtät des Königs,
den hochgeborenen Fürſten und Herrn, Herrn Franz Guſtav Oskar,
Erbprinz zu Norwegen und Schweden, zu einem beſſern Leben zu rufen.
Heute, am Freitag den 24. d., des Vormittags um 11 Uhr, hauchte
Se. königliche Hoheit auf dem königlichen Schloſſe zu Chriſtiania Seine
fromme, ſanfte Seele, anſcheinend ohne körperliche Schmerzen aus.“

Außerdem bringt „Chriſtianiapoſten“ in einem Extrablatt hierüber
noch Folgendes: Wir bringen hiermit unſern Mitbürgern die Trauer-
botſchaft: „Seine königliche Hoheit Prinz Guſtav iſt nicht
mehr. Er verſchied heute Vormittag um 11 Uhr. Die hier anweſende
königliche Familie war bei ſeinem Todtenbett verſammelt. Sein Hin-
ſcheiden war ſanft und ohne Schmerzen.

Schon in längerer Zeit hatte Prinz Guſtav ſich nicht wohl befun
den die Krankheit brach aber erſt zwei Tage nach ſeiner Ankunft hier
aus am zehnten Tage nach Ausbruch der Krankheit ſtellte ſich der
Tod ein. Sein Hinſcheiden wird eine ſchmerzliche Lücke in dem eng
geſchloſſenen geliebten Familienkreis unſeres Königshauſes hinterlaſſen,
und beide Brudervölker werden die tiefe Trauer deſſelben theilen denn
der Prinz war hochgeliebt von Jedem, der Gelegenheit gehabt hatte,
ſein offenes, herzliches und einnehmendes Weſen kennen zu lernen.“

Das über den Todesfall von den Aerzten ausgegebene Bülletin
lautet nach demſelben Extrablatte alſo: „Die Krankheit Seiner königl.
Hoheit des Prinzen Guſtav nahm im Verlauf der letzten Nacht eine
ſchnelle und traurige Wendung zum Schlimmeren; die Kräfte ſchwanden
mehr und mehr und nach einem leichten Todeskampfe verſchied Se.
königl. Hoheit um 11 Uhr Vormittags, vollkommen ruhig.

Prinz Guſtav war am 18. Juni 1827 geboren, und iſt ſomit erſt
einige Monate über 25 Jahr alt geworden er war der zweite Sohn
des Königs Oscar.

Provinzielles.
Das Amtsblatt“ der Königlichen Regierung zu Merſeburg vom

25. September enthält folgende Perſonal -Veränderungen:
Die Schul und Küſterſtelle in Nißma, Ephorie Zeitz, König-

lichen Patronats, iſt durch die Weiterbeförderung ihres bisherigen Jn-
habers erledigt, auch deren Wiederbeſetzung bereits eingeleitet. Durch
das am 4. September C. erfolgte Ableben des Oberpfarrers Nitzſche
iſt das Oberpfarramt zu Laucha mit dem Paſtorate zu Hirſchroda,
in der Diöces Freyburg, vacant geworden. Beide Stellen ſind König-
lichen Patronats.

Locales.
Halle, den 30. September. Geſtern Abend kurz vor 8 Uhr traf

Se. Kaiſerl. Hoheit der Großfürſt von Rußland mittelſt Extrazu-
ges von Leipzig hier in Halle ein. Für den Fall, daß Se. Kaiſerliche
Hoheit ſogleich weiter reiſen würde, ſtand auf dem Verbindungsgleiſe
zwiſchen beiden hieſigen Bahnen eine Lokomotive in Bereitſchaft Höchſt
derſelbe trat jedoch vorerſt im Hotel zum „Thür. Bahnhofe“ ab, um den
Thee einzunehmen und ſetzte nach etwa einer halben Stunde ſeine Reiſe
nach Darmſtadt fort. Von Darmſtadt wird der Großfürſt nebſt Ge-
mahlin (wie ſchon gemeldet) noch einen Beſuch am würtembergiſchen Hofe

abſtatten. (N. H.Nach einem Rechnungsnachweis der Direktion der Thüringi-
ſchen Eiſenbahn betrug die Einnahme der letztern im Perſonenver-
kehr im Monat Auguſt d. J. 26,020 Thlr., im Güterverkehr 40,480
Thlr., alſo in Summa 96,500 Thlr. und die Geſammteinnahme des
Jahres bis zum letzten Auguſt 638,800 Thlr., welche Summe gegen die
Einnahme des Jahres 1851 bis ult. Auguſt ein Mehr von 102,100
Thlr. nachweiſt.

Vermiſchtes.
Berlin, den 29. September. Jn der Plahn' ſchen Verlagsbuch-

handlung zu Berlin iſt ſo eben ein Buch erſchienen, welches einem ſeit
den mannigfachen Veränderungen im Poſtweſen fühlbar gewordenen
dringenden Bedürfniſſe der Geſchäftswelt abhilft es iſt eine „tabella
riſche Ueberſicht der Portotarife des preußiſchen Poſtbezirks und der zum
deutſchöſterreichiſchen Poſtverein gehörigen Staaten ſowie der Porto-
taxen für Briefe 2c. nach reſp. aus allen übrigen Ländern, nebſt den
Beſtimmungen über die Verwendung der preußiſchen Freimarken und
Franko-Couverts.“ Das Buch enthält in überſichtlicher Zuſammenſtel-
lung für Preußen und den deutſchöſterreichiſchen Poſtverein die Taxe
für einfache und rekommandirte Briefe, Geldſendungen, Kreuzbände,
Zeitungen, Waarenproben, Güter, baare Einzahlungen und Poſtvor-
ſchüſſe, für den Verkehr mit dem Vereins Auslande das Briefporto,
bei den meiſten und zwar den wichtigſten Ländern auch das Porto für
rekommandirte Briefe, Kreuzbandſendungen und Waarenproben.

Der Baſſiſt Hr. Steinmüller aus Hannover, deſſen bevor-
ſtehenden Gaſtſpiels wir bereits erwähnten, iſt am hieſigen Hoftheater
vom 1. Oktober ab definitiv engagirt. Derſelbe wird in den erſten
Tage des nächſten Monats als Graf in Mozarts „Hochzeit des Figaro“
und als Herzog in „Lucreziag Borgia“ debütiren. (N.-3.)

Der bekannte Luſtſpieldichter Rodrich Benedix iſt von Wien
hier eingetroffen und wird einige Tage hier verweilen. Die Direktion
des Friedrich Wilhelmſtädtiſchen Theaters bringt in Rückſicht auf die
Anweſenheit des beliebten Dichters anerkennenswertber Weiſe übermorgen
ein Luſtſpiel deſſelben, „die Eiferſüchtigen,“ zur Aufführung. (C.B.)

Die Oper „DTitus“, welche Mozart 1791 unter dem Titel:
„La clemenza di Tito“ komponirte, kommt zur bevorſtehenden Feier
des Geburtstags Sr. Majeſtät des Königs im Opernhauſe zur Auf-

führung. (Pr.Allgemeiner Anzeiger.
Verlobt: Louiſe Lorenz und Ferdinand Rudloff (Wei-

ßenfels und Dürrenberg).
Getraut: Magiſtrats Aſſeſſor und Stadt Hauptkaſſen Rendant

Reinhardt und Minna Reinhardt geb. v. Tettau (Zörbig und
Dresden).

Geboren: A. Eichler, ein Sohn (Halle). Heegemeiſter E.
Kühnaſt, ein Sohn (Niegripp).

Geſtorben: Frau Schneidermeiſter Köppe (Zeitz). Marie
Syring (Zeitz). Fr. Rein, ein Sohn, Franz (Halberſtadt).
Armendeputations -Sekretär Hartung (Halberſtadt). Frau Regie
rungsrath Roſalie Hirſch geb. Pochhammer (Magdeburg).
Auguſt Raue, eine Tochter, Marie (Schönebeck). Der Partikulier
Andreas Julius Richter (Magdeburg). Verw. Wilhelmine
Dankwarth geb. Schmid (Magdeburg). Dr. Junghann, eine
Tochter, Pauline (Gotha). Juſtizrath Benno Heyer (Halberſtadt).

Druck der Waiſenhaus Buchdruckerei.
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